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� Polizeiverordnung der Großen Kreisstadt Grimma als Ortspolizeibehörde zur Abwehr
von Gefahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet Grimma

Die Große Kreisstadt Grimma erlässt auf Grund
von §§ 32 Abs. 1, 35, 37 in Verbindung mit § 1 Abs.
1 Nr. 4, § 2 Abs. 1 und § 39 des Sächsischen Poli-
zeibehördengesetzes (SächsPBG) in der jeweils
geltenden Fassung nach Beschluss des Stadtrates
vom 25.01.2023 folgende Polizeiverordnung:

Abschnitt 1 – Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Geltungsbereich
Die Polizeiverordnung gilt für öffentliche Straßen
und für öffentliche Grün- und Erholungsanlagen
sowie für deren Einrichtungen in dem Gebiet der
Gemeinde Grimma. Sie gilt auch, wenn die Stö-
rung von Privatgrundstücken ausgeht.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Polizei-

verordnung sind alle Straßen, Wege und Plät-
ze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet
sind oder auf denen ein tatsächlicher öffentli-
cher Verkehr stattfindet. Hierzu gehören ins-
besondere Fahrbahnen, Randstreifen, Rad-
und Gehwege, Brücken, Tunnel, Fußgängerun-
terführungen, Durchlässe, Treppen, Passagen,
Marktplätze, ausgewiesene Fußgängerzonen,
öffentliche Parkplätze, Haltestellen, Haltestel-
lenbuchten, Böschungen, Stützmauern, Lärm-
schutzanlagen und Gräben.

(2) Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen sind
allgemein zugängliche, insbesondere gärtne-
risch gestaltete Anlagen oder sonstige Grün-
anlagen, die der Erholung der Bevölkerung
oder der Gestaltung des Orts- oder Land-
schaftsbildes dienen sowie allgemein zugäng-
liche Kinderspielplätze und allgemein zugäng-
liche Sportplätze.

(3) Einrichtungen von öffentlichen Straßen und
öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen
sind alle Gegenstände, die zu ihrer zweckdien-
lichen Benutzung, auch vorübergehend, auf-
gestellt oder angebracht sind, insbesondere
Bänke, Stühle, Tische, Abfallbehälter, Spielge-
rät, Wartehäuschen, Beleuchtungsmasten,
Bauzäune, Sperrketten und Pfosten sowie
Brunnen und Wasserbecken.

(4) Menschenansammlungen sind alle für jeder-
mann zugängliche, zielgerichtete, nicht sofort
überschaubare Zusammenkünfte von Perso-
nen unter freiem Himmel auf öffentlichen
Straßen, in öffentlichen Grün- und Erholungs-
anlagen und auf diesen gleichgestellten Plät-
zen zum Zweck des Vergnügens, des Kunstge-
nusses, des Warenumschlags oder zu ähnli-
chen Zwecken, insbesondere Volksfeste, Stra-
ßenfeste, Konzerte und Märkte. Die Vorschrif-
ten des Versammlungsgesetzes und des Ge-
setzes über Versammlungen und Aufzügen im
Freistaat Sachsen (SächsVersG) bleiben von
Satz 1 unberührt.

Abschnitt 2 – Schutz vor Lärmbelästigung
§ 3 Nachtzeit
(1) In der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr, sind alle

Handlungen zu unterlassen, welche geeignet
sind, die Nachtruhe mehr als nach den Um-
ständen unvermeidbar zu stören.

(2) Die Ortspolizeibehörde kann im Einzelfall Aus-
nahmen vom Verbot des Abs. 1 zulassen, wenn
besondere öffentliche Interessen die Durch-
führung von die Nachtruhe störenden Arbei-
ten oder sonstigen Handlungen erfordern. So-
weit hierfür nach sonstigen Vorschriften eine
behördliche Erlaubnis erforderlich ist, ent-
scheidet die Erlaubnisbehörde über die Zulas-
sung der Ausnahme.

(3) Die Vorschriften des Bundesimmissions-
schutzgesetzes sowie des Sächsischen Sonn-
und Feiertagsgesetzes bleiben von dieser Re-
gelung unberührt.

§ 4 Benutzung von Beschallungsanlagen, Ton-
wiedergabegeräte, Musikinstrumenten u. ä.
(1) Rundfunk- und Fernsehgeräte, Beschallungs-

anlagen, Tonwiedergabegeräte, Musikinstru-
mente sowie andere mechanische oder elek-
troakustische Geräte zur Lauterzeugung dür-
fen nur so benutzt werden, dass andere nicht
unzumutbar belästigt werden.

(2) Abs. 1 gilt nicht:
a) bei Umzügen, Kundgebungen, Märkten und

Messen im Freien und bei Veranstaltun-
gen, die einem herkömmlichen Brauch
entsprechen, 

b) für amtliche und amtlich genehmigte
Durchsagen.

(3) Die Vorschriften des Gesetzes über Sonn- und
Feiertage im Freistaat Sachsen und des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes und der dazu
erlassenen Verordnungen bleiben von dieser
Regelung unberührt.

Abschnitt 3 - Tiere
§ 5 Gefahren durch Tiere
(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen,

so dass keine Menschen oder Tiere gefährdet
oder belästigt oder Sachen beschädigt werden.

(2) Das Halten von Raubtieren, Gift- oder Riesen-
schlangen sowie anderer Tiere, die durch ihre
Körperkräfte, Gifte oder Verhalten Personen
gefährden können, ist der Ortspolizeibehörde
unverzüglich anzuzeigen.

(3) Hunde sind:
1. vor Kindertagesstätten und Schulen;
2. auf Kinderspiel- und Sportplätzen;
3. bei Menschenansammlungen;
4. im Bereich von Haltestellen der öffentli-

chen Verkehrsmittel und
5. in den in Anlage 1 aufgeführten Gebieten
zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachen
stets von einer geeigneten Person an der Leine
zu führen. Zum Führen eines Tieres ist jede

Person geeignet, der das Tier, insbesondere auf
Zuruf gehorcht und die zum Führen des Tieres
körperlich in der Lage ist. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für Jagdhun-
de im weidgerechten Einsatz, Diensthunde im
polizeilichen Einsatz und Blindenführhunde.

(5) § 28 Straßenverkehrsordnung, § 121 Ord-
nungswidrigkeitengesetz und die Vorschriften
des Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor
gefährlichen Hunden bleiben von dieser Rege-
lung unberührt.

§ 6 Verunreinigung durch Tiere
(1) Halter und Führer von Tieren haben dafür Sor-

ge zu tragen, dass das Tier die Notdurft nicht
auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen
Grün- und Erholungsanlagen verrichtet. Den-
noch dort abgelegter Tierkot ist vom Tierführer
sofort zu beseitigen.

(2) Die Vorschriften des Sächsischen Straßenge-
setzes, der Straßenverkehrsordnung sowie die
Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
und des Sächsischen Kreislaufwirtschafts-
und Bodenschutzgesetzes bleiben von dieser
Regelung unberührt.

§ 7 Fütterungsverbot von herrenlosen Tieren
Es ist verboten, herrenlose Tiere auf öffentlichen
Straßen und in öffentlichen Grün- und Erholungs-
anlagen zu füttern.

Abschnitt 4 – Öffentliche Beeinträchtigung
§ 8 Abbrennen offener Feuer
(1) Auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen

Grün- und Erholungsanlagen ist das Abbren-
nen von offenen Feuern ohne die Erlaubnis der
Ortspolizeibehörde verboten.

(2) Außerhalb von öffentlichen Straßen und öf-
fentlichen Grün- und Erholungsanlagen ist der
Betrieb von Koch-, Grill- und Wärmefeuer mit
trockenem unbehandeltem Holz in befestigten
Feuerstätten oder mit handelsüblichen Grill-
materialien (z. B. Grillbrikett) in handelsübli-
chen Grillgeräten erlaubt. Die Feuer sind so
abzubrennen, dass keine Belästigung anderer
durch Rauch oder Gerüche entsteht.

(3) Das Abbrennen ist zu untersagen oder kann
mit Auflagen verbunden werden, wenn Um-
stände bestehen, die ein gefahrloses Abbren-
nen nicht ermöglichen, insbesondere bei ex-
tremer Trockenheit, der unmittelbaren Nähe
eines Waldes oder der unmittelbaren Nähe ei-
nes Lagers mit feuergefährlichen Stoffen.

(4) Die Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes, des Sächsischen Kreislaufwirtschaft-
und Bodenschutzgesetzes, des Waldgesetzes
für den Freistaat Sachsen, des Bundesimmissi-
onsschutzgesetzes und der dazu erlassenen
Verordnungen sowie der Verordnungen nach
Naturschutzrecht bleiben von dieser Regelung
unberührt.
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Abschnitt 5 – Schlussbestimmungen
§ 9 Zulassung von Ausnahmen
(1) Entsteht für den Betroffenen durch ein Verbot

oder eine Beschränkung eine unzumutbare
Härte, kann die Ortspolizeibehörde weiterge-
hende Ausnahmen von den Vorschriften dieser
Polizeiverordnung zulassen, soweit keine
überwiegenden öffentlichen Interessen einer
Ausnahmeregelung entgegenstehen.

(2) Von Verboten kann die Ortspolizeibehörde
Ausnahmen zulassen, sofern sie im öffentli-
chen Interesse geboten erscheint oder über-
wiegende öffentliche Interessen einer Aus-
nahmeregelung nicht entgegenstehen.

(3) Auf diese Polizeiverordnung gestützte Aus-
nahmeregelungen und Erlaubnisse können mit
Nebenbestimmungen (Auflage, Befristung,
Bedingung) versehen werden.

§ 10 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 39 Abs. 1 des

Sächsischen Polizeibehördengesetzes vom
11. Mai 2020 (SächsGVBl. S 358, 389) in der
jeweils geltenden Fassung handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1 ohne Ausnahmege-

nehmigung nach § 3 Abs. 2 die Nachtruhe
anderer in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr
mehr als nach den Umständen unver-
meidbar stört,

2. entgegen § 4 Abs. 1 durch den Betrieb und
die Nutzung von Rundfunk- und Fernseh-
geräten, Beschallungsanlagen, Tonwie-
dergabegeräten, Musikinstrumenten oder
andere mechanische oder elektroakusti-
sche Geräte zur Lauterzeugung andere
unzumutbar belästigt,

3. entgegen § 5 Abs. 1 Tiere so hält oder be-
aufsichtigt, dass andere Menschen oder
Tiere belästigt oder gefährdet oder Sachen
beschädigt werden,

4. entgegen § 5 Abs. 2 das Halten gefährli-
cher Tiere der Ortspolizeibehörde nicht
unverzüglich anzeigt,

5. entgegen § 5 Abs. 3 einen Hund nicht an-
geleint führt,

6. entgegen § 6 Abs. 1 als Tierführer die
durch das Tier verursachte Verunreinigung
nicht unverzüglich entfernt,

7. entgegen § 7 herrenlose Tiere füttert,
8. entgegen § 8 Abs. 1 ein Feuer ohne poli-

zeibehördliche Erlaubnis abbrennt,
9. entgegen § 8 Abs. 3 trotz eines angeord-

neten Verbotes oder unter Verstoß gegen
eine einer Nebenbestimmung verbunden
Erlaubnis Feuer abbrennt,

(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme nach
§ 9 zugelassen worden ist.

(3) Ordnungswidrigkeiten können nach § 39 Abs.
2 des Sächsischen Polizeibehördengesetzes
mit einer Geldbuße von mindestens 5 Euro bis
zu 5.000 Euro geahndet werden.

§ 11 Inkrafttreten
Diese Polizeiverordnung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft.

Grimma, den 26.01.2023

Matthias Berger
Oberbürgermeister

� Bekanntmachungsanordnung
Die Polizeiverordnung der Großen Kreisstadt Grimma
als Ortspolizeibehörde zur Abwehr von Gefahren der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeinde-
gebiet Grimma wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 der Sächsischen Ge-
meindeordnung (SächsGemO) gelten Satzungen ein Jahr
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen,

die Genehmigung oder Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind, 

3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52
Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 der SächsGemO
genannten Frist a) die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat oder b) die Verletzung
der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der
Stadt unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist. 

Grimma, den 17.06.2023 

Matthias Berger 
Oberbürgermeister

Anlage 1 zu § 5 Abs. 3 Nr. 5


